
• In der Schweiz sind Sie als Angestellter mit einem Brutto- 
Jahreslohn von mehr als CHF 22 050.– bei einer Pensions-
kasse versichert.

• In die Pensionskasse zahlen Sie monatlich Beiträge ein. 
Diese werden Ihnen direkt vom Lohn abgezogen. Ihr Ar-
beitgeber zahlt ebenfalls mindestens gleich hohe Beiträge 
auf Ihr Konto ein.

• Wenn Sie Ihre Stelle wechseln, wird Ihre bisherige Pen-
sionskasse von Ihnen wissen wollen, wohin Ihr angespar-
tes Altersguthaben überwiesen werden soll.

• Wichtig: Grundsätzlich bleibt Ihr Pensionskassenguthaben 
im sogenannten «Vorsorgekreislauf», d.h. das Geld kann 
nicht auf Ihr Privatkonto ausbezahlt werden, sondern wird 
an die Pensionskasse Ihres nächsten Arbeitgebers über-
wiesen.

• Wenn Sie vorübergehend keinen neuen Arbeitgeber ha-
ben oder nicht mehr einer Pensionskasse angeschlossen 
sind, so muss das Geld auf ein Freizügigkeitskonto bei ei-
ner Freizügigkeitsstiftung Ihrer Wahl überwiesen werden.

• Ihr Geld auf dem Freizügigkeitskonto ist wie bei der Pen-
sionskasse für Ihren dritten Lebensabschnitt vorgesehen. 
Eine vorzeitige Auszahlung auf Ihr Privatkonto ist auch hier 
grundsätzlich nicht vorgesehen. 

• Das Gesetz sieht für vorzeitige Barauszahlungen restriktive 
Ausnahmen vor (z.B. Aufnahme einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit, Wohneigentumsförderung). Bei Pensionie-
rung wird Ihnen bei den meisten Anbietern das Kapital 
ausbezahlt. Ihre Freizügigkeitsstiftung informiert Sie gerne.

Gut zu wissen:

• Wenn Sie bei einer neuen Pensionskasse versichert sind, 
müssen Sie gemäss Gesetz Ihr Freizügigkeitsguthaben so-
weit möglich an Ihre neue Pensionskasse überweisen.

• Im Gegensatz zur Pensionskasse haben Sie bei Freizügig-
keitsstiftungen oft selber die Möglichkeit, Ihr Geld in Vor-
sorgefonds zu investieren, um höhere Erträge zu erzielen 
– so auch bei der Swisscanto Freizügigkeitsstiftung mit 
dem Produkt «Wertschriftensparen».

• Informieren Sie direkt Ihre Stiftung, wenn Sie Ihren Wohn-
sitz wechseln.

Was ist ein Freizügigkeitskonto?

Weitere Infos auf

www.swisscanto-stiftungen.ch

Swisscanto Freizügigkeitsstiftung
St. Alban-Anlage 26, Basel 
Telefon  +41 58 280 11 55
Fax  +41 58 280 29 38
fzs@swisscanto-stiftungen.ch

Postadresse:
Swisscanto Stiftungen
Postfach 99
8010 Zürich
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https://www.swisscanto-stiftungen.ch/deutsch/
mailto:fzs@swisscanto-stiftungen.ch

